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Chronologischer ÜberblickChronologischer Überblick

KST/GSTKST/GST

�������� Hinsichtlich der KST/GST sieht das StG vor, die Liq uidationsgewiHinsichtlich der KST/GST sieht das StG vor, die Liq uidationsgewi nne seit nne seit 
mehreren Jahren separat zu besteuern (Art. 63 Abs. 3 StG mehreren Jahren separat zu besteuern (Art. 63 Abs. 3 StG –– früher Art. 69 früher Art. 69 
StG).StG).

�������� Die Änderung per 1. Januar 2008 im StG betrifft den  Grundsatz deDie Änderung per 1. Januar 2008 im StG betrifft den  Grundsatz de s fiktiven s fiktiven 
Einkaufs, welcher noch eine weitere Steuererleichte rung des Einkaufs, welcher noch eine weitere Steuererleichte rung des 
Liquidationsgewinns in Form als Kapitalleistung mit  sich bringt.Liquidationsgewinns in Form als Kapitalleistung mit  sich bringt.
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Chronologischer ÜberblickChronologischer Überblick

DBGDBG

�������� Die Direkte Bundessteuer führt ab dem 1. Januar 201 1 die UmsetzuDie Direkte Bundessteuer führt ab dem 1. Januar 201 1 die Umsetzu ng der ng der 
Unternehmenssteuerreform II mit dem neuen Artikel 3 7b in das DBGUnternehmenssteuerreform II mit dem neuen Artikel 3 7b in das DBG ein. ein. 

�������� Diese Bestimmungen sowie die veröffentlichte Verord nung geben diDiese Bestimmungen sowie die veröffentlichte Verord nung geben di e e 
Modalitäten der separaten Besteuerung sowie den Gru ndsatz des fiModalitäten der separaten Besteuerung sowie den Gru ndsatz des fi ktiven ktiven 
Einkaufs genau an, welcher berechtigt zur Besteueru ng in Form alEinkaufs genau an, welcher berechtigt zur Besteueru ng in Form al s s 
Kapitalleistung.Kapitalleistung.
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Zusammenfassung der gesetzlichen BestimmungenZusammenfassung der gesetzlichen Bestimmungen

�������� Voraussetzungen für die getrennte Besteuerung des L iquidationsgVoraussetzungen für die getrennte Besteuerung des L iquidationsg ewinnes:ewinnes:

1) 1) Der Steuerpflichtige gibt nach dem vollendeten 55. Altersjahr seDer Steuerpflichtige gibt nach dem vollendeten 55. Altersjahr se ine ine 
selbständige Erwerbstätigkeit definitiv auf.selbständige Erwerbstätigkeit definitiv auf.

2) 2) Der Steuerpflichtige ist ausserstande seine selbstä ndige Der Steuerpflichtige ist ausserstande seine selbstä ndige 
Erwerbstätigkeit, infolge Invalidität im Sinne von Art. 4 Erwerbstätigkeit, infolge Invalidität im Sinne von Art. 4 
Abs. 2 des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1959 über di e Abs. 2 des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1959 über di e 
Invalidenversicherung (IVG) auszuüben.Invalidenversicherung (IVG) auszuüben.
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Zusammenfassung der gesetzlichen BestimmungenZusammenfassung der gesetzlichen Bestimmungen

�������� Berufliche Vorsorge (BVG):Berufliche Vorsorge (BVG):

a) a) Die effektiven Einkäufe sind abziehbar (vorrangig v om ordentlichDie effektiven Einkäufe sind abziehbar (vorrangig v om ordentlich en en 
Einkommen, anschliessend vom Liquidationsgewinn).Einkommen, anschliessend vom Liquidationsgewinn).

b) b) Von den nicht geleisteten Einkäufen erbringt der St euerpflichtigVon den nicht geleisteten Einkäufen erbringt der St euerpflichtig e den e den 
Nachweis der Zulässigkeit gemäss den Bestimmungen v on Art. 6 LGBNachweis der Zulässigkeit gemäss den Bestimmungen v on Art. 6 LGB V V 
(fiktiver Einkauf) und bestimmt so den Anteil des L iquidationsge(fiktiver Einkauf) und bestimmt so den Anteil des L iquidationsge winns, winns, 
welcher in Form als Kapitalleistung besteuert wird (Art. 33b Abswelcher in Form als Kapitalleistung besteuert wird (Art. 33b Abs . 1 StG. 1 StG
und Art. 38 DBG). und Art. 38 DBG). 
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Zusammenfassung der gesetzlichen BestimmungenZusammenfassung der gesetzlichen Bestimmungen

�������� Berufliche Vorsorge (BVG):Berufliche Vorsorge (BVG):

c) c) Eine höhere Vorsorgelücke als jene, die aus der Ber echnung gemäsEine höhere Vorsorgelücke als jene, die aus der Ber echnung gemäs s s 
Art. 6 LGBV hervorgeht, kann nicht in Erwägung gezo gen werden, Art. 6 LGBV hervorgeht, kann nicht in Erwägung gezo gen werden, 
selbst wenn ein konkreter Vorsorgeplan vorgelegt wi rd (Ziffer 5.selbst wenn ein konkreter Vorsorgeplan vorgelegt wi rd (Ziffer 5. 11
des KS). des KS). 

d) d) Die Besteuerung eines fiktiven Einkaufs kann gelten d gemacht werDie Besteuerung eines fiktiven Einkaufs kann gelten d gemacht wer den, den, 
solange nach dem BVG ein Einkauf möglich ist solange nach dem BVG ein Einkauf möglich ist -- d.h. 64/65 Jahred.h. 64/65 Jahre
(Ziffer 5.1 des KS).(Ziffer 5.1 des KS).
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Zusammenfassung der gesetzlichen BestimmungenZusammenfassung der gesetzlichen Bestimmungen

�������� Saldo des Liquidationsgewinnes:Saldo des Liquidationsgewinnes:

a) a) Für die KantonsFür die Kantons -- und Gemeindesteuern: getrennte Besteuerung zu 50% und Gemeindesteuern: getrennte Besteuerung zu 50% 
(Art. 63 Abs. 3 StG).(Art. 63 Abs. 3 StG).

b) b) Für die Direkte Bundessteuer: separate Besteuerung zum Satz von Für die Direkte Bundessteuer: separate Besteuerung zum Satz von 1/5 1/5 
des steuerbaren Betrages (Art. 37b Abs. 1 und Art. 36 DBG).des steuerbaren Betrages (Art. 37b Abs. 1 und Art. 36 DBG).
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Zusammenfassung der gesetzlichen BestimmungenZusammenfassung der gesetzlichen Bestimmungen

�������� Erben:Erben:

a) a) Diese Grundsätze sind für den überlebenden Ehegatte n, die andereDiese Grundsätze sind für den überlebenden Ehegatte n, die andere n n 
Erben und die Vermächtnisnehmer anwendbar, wenn sie  den Betrieb Erben und die Vermächtnisnehmer anwendbar, wenn sie  den Betrieb 
des verstorbenen Steuerpflichtigen des verstorbenen Steuerpflichtigen nicht weiterführennicht weiterführen , sofern dieser im , sofern dieser im 
Zeitpunkt des Todesfalls die Bedingungen für die ve rminderte Zeitpunkt des Todesfalls die Bedingungen für die ve rminderte 
Besteuerung des Liquidationsgewinnes erfüllte.Besteuerung des Liquidationsgewinnes erfüllte.

b) b) In diesem Fall muss die Liquidation innert 5 Kalend erjahren nachIn diesem Fall muss die Liquidation innert 5 Kalend erjahren nach
Ablauf des Todesjahres des Erblassers oder der Erbl asserin erfolAblauf des Todesjahres des Erblassers oder der Erbl asserin erfol gen.gen.

c)c) Der Grundsatz des fiktiven Einkaufs kann von den Er ben nicht gelDer Grundsatz des fiktiven Einkaufs kann von den Er ben nicht gel tend tend 
gemacht werden, da es den Begriff der Vorsorgelücke  für eine gemacht werden, da es den Begriff der Vorsorgelücke  für eine 
verstorbene Person nicht gibt.verstorbene Person nicht gibt.
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�� Gesetzliche Grundlagen:Gesetzliche Grundlagen:

KST/GST KST/GST Art. 33b Abs. 2 und 3 und Art. 63 Abs. 3 StG Art. 33b Abs. 2 und 3 und Art. 63 Abs. 3 StG 
DBG DBG Art. 37b Abs. 1 und 2 DBGArt. 37b Abs. 1 und 2 DBG
StHGStHG Art. 11 Abs. 5 StHGArt. 11 Abs. 5 StHG

�������� Verordnung vom 17. Februar 2010 (LGBV)Verordnung vom 17. Februar 2010 (LGBV)
�������� Kreisschreiben Nr. 28 der ESTV vom 3. November 2010Kreisschreiben Nr. 28 der ESTV vom 3. November 2010

�������� Wann in Kraft treten:Wann in Kraft treten:

KST/GST KST/GST 1. Januar 2008 (für den Grundsatz des fiktiven Eink aufs)1. Januar 2008 (für den Grundsatz des fiktiven Eink aufs)
DBG DBG 1. Januar 20111. Januar 2011
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Wichtige Grundsätze Wichtige Grundsätze –– Begriff der VorsorgelückeBegriff der Vorsorgelücke

�������� Der Betrag des fiktiven Einkaufs (oder Vorsorgelück e) dient zur Der Betrag des fiktiven Einkaufs (oder Vorsorgelück e) dient zur Festsetzung, Festsetzung, 
welcher Teil des Liquidationsgewinns in Form als Ka pitalleistungwelcher Teil des Liquidationsgewinns in Form als Ka pitalleistung besteuert besteuert 
wird. wird. 

�������� Entsprechend den Bestimmungen von Art. 6 LGBV wird dieser BetragEntsprechend den Bestimmungen von Art. 6 LGBV wird dieser Betrag wie wie 
folgt berechnet. folgt berechnet. 

Anzahl Jahre vom
vollendeten 25. Altersjahr

bis zum Alter im 
Liquidationsjahr, höchstens 
jedoch bis zum ordentlichen

AHV-Rentenalter (64/65)

x15%x

Durchschnittliches 
Einkommen
der letzten

fünf Geschäftsjahren
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Wichtige Grundsätze Wichtige Grundsätze –– Begriff der InvaliditätBegriff der Invalidität

�������� Der Begriff der Invalidität muss im weiteren Sinne des Wortes auDer Begriff der Invalidität muss im weiteren Sinne des Wortes au fgefasst fgefasst 
werden. Folglich liegt die Invalidität vor, wenn Le istungen der werden. Folglich liegt die Invalidität vor, wenn Le istungen der IV erfolgen. IV erfolgen. 

�������� In den Leistungen sind die Renten, aber ebenfalls d ie notwendigeIn den Leistungen sind die Renten, aber ebenfalls d ie notwendige n n 
Massnahmen die mit einer Umschulung zusammenhängen,  enthaltenMassnahmen die mit einer Umschulung zusammenhängen,  enthalten
(Ziffer 2.2 des KS). (Ziffer 2.2 des KS). 

�������� Die Invalidität muss an die Verpflichtung gebunden werden, die EDie Invalidität muss an die Verpflichtung gebunden werden, die E rwerbstätigkeit rwerbstätigkeit 
aus gesundheitlichen Gründen aufzugeben (Kausalzusa mmenhang).aus gesundheitlichen Gründen aufzugeben (Kausalzusa mmenhang).
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Wichtige Grundsätze Wichtige Grundsätze –– Einmaligkeit des GrundsatzesEinmaligkeit des Grundsatzes

�������� FFüür die DBST: wenn spr die DBST: wenn sp ääter eine selbstter eine selbst äändige Erwerbstndige Erwerbst äätigkeit wieder tigkeit wieder 
aufgenommen wird, kommt der Steuerpflichtige nicht noch einmal iaufgenommen wird, kommt der Steuerpflichtige nicht noch einmal i n den n den 
Genuss von einer privilegierten Besteuerung des Liq uidationsgewiGenuss von einer privilegierten Besteuerung des Liq uidationsgewi nnsnns
(Art. 1 Abs. 3 Bst. b LGBV). (Art. 1 Abs. 3 Bst. b LGBV). 

�������� Für die KST/GST: hingegen kann der Grundsatz der se paraten BesteFür die KST/GST: hingegen kann der Grundsatz der se paraten Beste uerung uerung 
gemäss den Bestimmungen von Art. 63 Abs. 3 StG, jed och ohne den gemäss den Bestimmungen von Art. 63 Abs. 3 StG, jed och ohne den Begriff Begriff 
des fiktiven Einkaufs, wiederum angewendet werden.des fiktiven Einkaufs, wiederum angewendet werden.
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Wichtige Grundsätze Wichtige Grundsätze –– Aufgabe der selbst. ErwerbstätigkeitAufgabe der selbst. Erwerbstätigkeit

�������� Die gesetzlichen Bestimmungen erfordern eine defini tive Aufgabe Die gesetzlichen Bestimmungen erfordern eine defini tive Aufgabe der der 
selbständigen Haupterwerbstätigkeit. selbständigen Haupterwerbstätigkeit. 

�������� Hingegen schliesst eine spätere unselbständige Erwe rbstätigkeit Hingegen schliesst eine spätere unselbständige Erwe rbstätigkeit die die 
privilegierte Besteuerung des Liquidationsgewinns n icht aus. privilegierte Besteuerung des Liquidationsgewinns n icht aus. 

�������� Die Steuerumgehung bleibt vorbehalten (z.B. fiktive  Aufgabe der Die Steuerumgehung bleibt vorbehalten (z.B. fiktive  Aufgabe der 
Erwerbstätigkeit), wenn die Bedingungen erfüllt sin d (ungewöhnliErwerbstätigkeit), wenn die Bedingungen erfüllt sin d (ungewöhnli che Art und che Art und 
Weise Weise –– Wahl missbräuchlich getroffen wurde, um Steuern ein zusparen Wahl missbräuchlich getroffen wurde, um Steuern ein zusparen ––
tatsächlich erhebliche Steuerersparnis).tatsächlich erhebliche Steuerersparnis).
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Wichtige Grundsätze - Unterschiede zwischen KST/GST  und DBST

Vorsorge-

lücke

KST/GST

Saldo 

Vorsorge-

lücke

DBST

Saldo 

Min. 2% - Max. 11.5%

Liquidationsgew
inn

Liquidationsgew
inn

Satz = 1/5 des Betrages des Liquidationsgew innes
Mindestsatz 2% (Art. 37b Abs. 1 und Art. 36 DBG)

Satz Kapitalleistung
(Art. 33b Abs. 1 und 2 StG)

KST/GST: Min. 2% - Max. 4%

KST: Min. 1% - Max. 7%
GST: Min. 1% - Max. 5% (Ergisch) oder 7.5% (Leukerb ad)

Min. 25.-- - Max. 2.3%

Satz für eine Kapitalleistung,  d.h. 1/5 der ord. S ätze 
(Art. 37b Abs. 1 und Art. 38 Abs. 2 DBG)

50% der ord. Sätze
(Art. 33b Abs. 2 und Art. 63 Abs. 3 StG)
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OHNE AUFSCHUB MIT AUFSCHUB

N = Liquidationsjahr/Aufgabe der Erwerbstätigkeit N = Liquidationsjahr/Aufgabe der Erwerbstätigkeit

Fall Nr. 1 Fall Nr. 3

� � � � Überführung in das PV während Jahr N-1 � � � � Überführung in das PV während Jahr N-1
� � � � Verkauf während Jahr N � � � � Verkauf während Jahr N+1

Lösung für Jahr N Lösung für Jahr N

� � � � Revision N-1 � � � � Revision N-1
����   Total der stillen Reserven und Wertzuwachs besteuert � � � � Wieder eingebrachte Abschr. besteuert gemäss Art. 33b StG + Art. 37b DBG
       gemäss Art. 33b StG und Art. 37b DBG

Lösung für Jahr N+1 (Verkauf)

� � � � Differenz zwischen Gestehungsk. und Verkaufspr. besteuert als ordentl. Eink.

Fall Nr. 2 Fall Nr. 4

� � � � Überführung in das PV während Jahr N-1 � � � � Überführung in das PV während Jahr N-2
� � � � Verkauf während Jahr N+1 � � � � Verkauf während Jahr N

Lösung für Jahr N Lösung für Jahr N-2 

� � � � Revision N-1 � � � � Wieder eingebrachte Abschr. besteuert als ordentl. Eink. (DBST/KST/GST)
� � � � Differenz zwischen BW + VW besteuert gemäss 33b StG + 37b DBG

Lösung für Jahr N+1 Lösung für Jahr N (Verkauf)

� � � � Differenz zwischen Überführungswert in das PV und � � � � Differenz zwischen Überführungswert in das PV und Verkaufspreis besteuert

       Verkaufspreis wird mit der Grundstückgewinnsteuer erfasst        als ordentliches Einkommen

Verhältnis zwischen den Art. 33b StG / 37b DBG und den Art. 14a StG / 18a DBG
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Theoretische AspekteTheoretische Aspekte

Für weitere theoretische Darlegungen und Ausführung en können SieFür weitere theoretische Darlegungen und Ausführung en können Sie sich auf die am sich auf die am 
Anfang des Jahres für die Treuhänder gemachte Präse ntation bezieAnfang des Jahres für die Treuhänder gemachte Präse ntation bezie hen, welche hen, welche 
unter dem nachfolgenden Link zu finden ist:       unter dem nachfolgenden Link zu finden ist:       

http://http:// www.vs.chwww.vs.ch //NavigNavig /navig.asp?MenuID=23333&Language=de&RefMenuID=13382 &RefServiceID/navig.asp?MenuID=23333&Language=de&RefMenuID=13382 &RefServiceID =3=3

unter dem Verzeichnis: Präsentation Walliser Treuha ndkammer und unter dem Verzeichnis: Präsentation Walliser Treuha ndkammer und Treuhand Treuhand 
Suisse Pfarreizentrum Brig Suisse Pfarreizentrum Brig –– 02.02.201002.02.2010



Interne Weiterbildung – 22.11.2010 KANTONALE STEUERVER WALTUNG – Sektion Selbständige natürliche Personen 20

USTR II – Liquidationsgewinne

Fallbeispiel Nr. 1 Fallbeispiel Nr. 1 –– Verlustvorträge und effektive EinkäufeVerlustvorträge und effektive Einkäufe

(Diese 3 Beispiele sind dazu bestimmt, den Ablauf des Verlustvor(Diese 3 Beispiele sind dazu bestimmt, den Ablauf des Verlustvortrages oder des trages oder des 
Vorsorgeeinkaufes im Rahmen eines Liquidationsgewinnes aufzuzeigVorsorgeeinkaufes im Rahmen eines Liquidationsgewinnes aufzuzeigen en –– Art. 9 LGBV und Ziffer 4 Art. 9 LGBV und Ziffer 4 
des KS)des KS)

�� Frau Y gibt ihre selbstFrau Y gibt ihre selbstäändige Erwerbstndige Erwerbstäätigkeit am 31. Dezember 2012 auftigkeit am 31. Dezember 2012 auf..

�� Im Jahr 2011 erzielt Frau Y einen Jahresgewinn von CHF 430’000.Im Jahr 2011 erzielt Frau Y einen Jahresgewinn von CHF 430’000.----, wovon, wovon
CHF 200’000.CHF 200’000.---- auf die Realisation stiller Reserven entfallen.auf die Realisation stiller Reserven entfallen.

�� Der Jahresgewinn 2012 beläuft sich auf CHF 1’050’000.Der Jahresgewinn 2012 beläuft sich auf CHF 1’050’000.----, wovon CHF 800’000., wovon CHF 800’000.----
auf realisierte stille Reserven entfallen.auf realisierte stille Reserven entfallen.

�� Aus den Vorjahren besteht ein steuerlich noch anrechenbarer VerlAus den Vorjahren besteht ein steuerlich noch anrechenbarer Verlustvortrag in der ustvortrag in der 
Höhe von CHF 400’000.Höhe von CHF 400’000.----..

�� Es gibt keinen fiktiven oder effektiven Einkauf in die Vorsorge.Es gibt keinen fiktiven oder effektiven Einkauf in die Vorsorge.
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USTR II – Liquidationsgewinne

Fallbeispiel Nr. 1Fallbeispiel Nr. 1 FragenFragen

�������� Wie berechnet sich das steuerbare Einkommen der Jah re 2011 und 2Wie berechnet sich das steuerbare Einkommen der Jah re 2011 und 2 012?012?

�������� Wie viel beträgt der Wie viel beträgt der LiquidaitonsgewinnLiquidaitonsgewinn ??

Variante 1:Variante 1:

�������� Was ändert, wenn der Verlustvortrag CHF 1’200’000.Was ändert, wenn der Verlustvortrag CHF 1’200’000. ---- betragen würde?betragen würde?

Variante 2:Variante 2:

�������� Es gibt keinen Verlustvortrag. Hingegen hat Frau Y im Jahr 2012 Es gibt keinen Verlustvortrag. Hingegen hat Frau Y im Jahr 2012 einen einen 
Einkauf in die Vorsorge von CHF Einkauf in die Vorsorge von CHF 300’000.300’000.---- getätigtgetätigt ..
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USTR II – Liquidationsgewinne

Fallbeispiel Nr. 1Fallbeispiel Nr. 1 LösungsvorschlagLösungsvorschlag

Vorjahre 2011 2012 Liq.-Gewinn

Total Einkommen 430'000 1'050'000

davon realisierte st. Res. -200'000 -800'000 1'000'000

ordentlicher Gewinn 230'000 250'000

Verlustvortrag -400'000 -230'000 -170'000

ordentl. Gewinn nach 
VV 0 80'000

Liquidationsgewinn 
nach Verlustvortrag (VV) 1'000'000

. /. AHV-Beiträge  0 -8'000 -100'000

steuerbare Einkommen
(ordentlicher Gewinn 
und Liquidationsgewinn)

0 72'000 900'000
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USTR II – Liquidationsgewinne

Fallbeispiel Nr. 1Fallbeispiel Nr. 1 (Variante 1) Lösungsvorschlag(Variante 1) Lösungsvorschlag

252'00000
steuerbare Einkommen
(ordentlicher Gewinn + 
Liquidationsgewinn)

-28'00000. /. AHV-Beiträge  

280'000Liquidationsgewinn nach 
Verlustvortrag

00ordentlicher Gewinn nach 
Verlustvortrag

-720'000-250'000-230'000-1'200'000Verlustvortrag

250'000230'000ordentlicher Gewinn

1'000'000-800'000-200'000davon realisierte st. Res.

1'050'000430'000Total Einkommen

Liquidationsgewinn20122011
Vorjahre



Interne Weiterbildung – 22.11.2010 KANTONALE STEUERVER WALTUNG – Sektion Selbständige natürliche Personen 24

USTR II – Liquidationsgewinne

855'0000207’000
steuerbares Einkommen
(ordentlich und 
Liquidationsgewinn)

-95'0000-23’000. /. AHV-Beiträge  

950'000Liquidationsgewinn 
nach Verlustverrechnung

0230’000ordentliches Einkommen
nach Verlustverrechnung

-50'000-250'000300‘000Einkauf im Jahr 2012

250’000230’000ordentliches Einkommen

1'000'000-800'000-200’000davon stille Reserven

1'050'000430'000Total Einkommen

Liquidationsgewinn20122011

Fallbeispiel Nr. 1Fallbeispiel Nr. 1 (Variante 2) Lösungsvorschlag(Variante 2) Lösungsvorschlag
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USTR II – Liquidationsgewinne

Fallbeispiel Nr. 1 Fallbeispiel Nr. 1 –– Verlustvorträge und effektive EinkäufeVerlustvorträge und effektive Einkäufe

Ergänzende BemerkungenErgänzende Bemerkungen::

�� Bei den gezeigten Fallbeispielen könnte es zutreffen, dass die VBei den gezeigten Fallbeispielen könnte es zutreffen, dass die Veranlagung 2011 eranlagung 2011 
bei Vornahme der Besteuerung des Liquidationsgewinnes 2012 bereibei Vornahme der Besteuerung des Liquidationsgewinnes 2012 bereits definitiv ist.ts definitiv ist.

�� Bei einem derartigen Sachverhalt ist die Revision für das Jahr 2Bei einem derartigen Sachverhalt ist die Revision für das Jahr 2011 möglich. 011 möglich. 
Folglich werden die stillen Reserven von der Besteuerung 2011 auFolglich werden die stillen Reserven von der Besteuerung 2011 ausgeschieden und sgeschieden und 
werden in den Liquidationsgewinn 2012 miteinbezogen (stille Resewerden in den Liquidationsgewinn 2012 miteinbezogen (stille Reserven der letzten rven der letzten 
zwei Geschäftsjahren).zwei Geschäftsjahren).
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USTR II – Liquidationsgewinne

Fallbeispiel Nr. 2 Fallbeispiel Nr. 2 –– Berechnung des fiktiven EinkaufsBerechnung des fiktiven Einkaufs

�������� Frau Muster ist im Jahr 1951 geboren. Sie ist verheiratet und woFrau Muster ist im Jahr 1951 geboren. Sie ist verheiratet und wohnt hnt 
in Zermatt, wo sie ein Möbelgeschäft betreibt. Sie ist Eigentümein Zermatt, wo sie ein Möbelgeschäft betreibt. Sie ist Eigentümerin rin 
der Lokalitäten. der Lokalitäten. 

�������� Im April 2011, 3 Monate nach ihrem 60. Geburtstag, gibt sie defiIm April 2011, 3 Monate nach ihrem 60. Geburtstag, gibt sie definitiv nitiv 
ihre selbständige Erwerbstätigkeit auf.ihre selbständige Erwerbstätigkeit auf.

�������� Im Jahr 2010 hat sie schon ein Depot, welches zum Betrieb gehörtIm Jahr 2010 hat sie schon ein Depot, welches zum Betrieb gehörte, e, 
verkauft. Dabei wurden stille Reserven im Betrag von CHF 150’000verkauft. Dabei wurden stille Reserven im Betrag von CHF 150’000..----
realisiert. realisiert. 

�������� Im Jahr 2011 verkauft sie auch das Geschäft und realisiert dabeiIm Jahr 2011 verkauft sie auch das Geschäft und realisiert dabei
stille Reserven im Betrag von CHF 450’000.stille Reserven im Betrag von CHF 450’000.----..
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USTR II – Liquidationsgewinne

Fallbeispiel Nr. 2 Fallbeispiel Nr. 2 –– Berechnung des fiktiven EinkaufsBerechnung des fiktiven Einkaufs

�������� Ihre ordentlichen Gewinne der vorangegangenen Jahre sind die folIhre ordentlichen Gewinne der vorangegangenen Jahre sind die folgenden:genden:

2006 2006 Fr.Fr. 190’000.190’000.---- ./. AHV./. AHV--Beiträge Beiträge Fr. Fr. 15’000.15’000.---- nettonetto Fr.  175’000.Fr.  175’000. ----
2007 2007 Fr. Fr. 150’000.150’000.---- ./. AHV./. AHV--Beiträge Beiträge Fr.  19’000.Fr.  19’000. ---- netto  Fr.  netto  Fr.  131’000.131’000.----
2008 2008 Fr. Fr. ./. 40’000../. 40’000.---- ./. AHV./. AHV--Beiträge  Beiträge  Fr. Fr. 15’000.15’000.---- nettonetto Fr. Fr. ./. 55‘000../. 55‘000.----
2009 2009 Fr. Fr. 100’000.100’000.---- ./. AHV./. AHV--Beiträge  Beiträge  Fr. Fr. 0.0.---- netto  Fr.  netto  Fr.  100’000.100’000.----
2010 2010 (inkl. st. Res.)(inkl. st. Res.) Fr. Fr. 240’000.240’000.---- ./. AHV./. AHV--Beiträge  Beiträge  Fr. Fr. 10’000.10’000.---- netto  Fr.  230’000.netto  Fr.  230’000. ----
2011 2011 (4 Mt./inkl. st. Res.)(4 Mt./inkl. st. Res.) Fr. Fr. 500’000.500’000.---- ./. AHV./. AHV--Beiträge Beiträge Fr. Fr. 15’000.15’000.---- netto  Fr. netto  Fr. 485’000.485’000.----

�������� Im Jahr 2007 hat sie zudem einen Liegenschaftshandel getätigt unIm Jahr 2007 hat sie zudem einen Liegenschaftshandel getätigt und dabei einen Gewinnd dabei einen Gewinn
von Fr. 200‘000.von Fr. 200‘000.---- erzielt. Dieser Gewinn wurde nicht in der Buchhaltung verbucht,erzielt. Dieser Gewinn wurde nicht in der Buchhaltung verbucht, sondern in der sondern in der 
Steuererklärung als selbständiger Steuererklärung als selbständiger Nebenerwerb deklariert.Nebenerwerb deklariert.
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USTR II – Liquidationsgewinne

Fallbeispiel Nr. 2 Fallbeispiel Nr. 2 –– Berechnung des fiktiven EinkaufsBerechnung des fiktiven Einkaufs

Fortsetzung des Sachverhaltes:Fortsetzung des Sachverhaltes:

�������� Bezüglich der Vorsorge ist Frau Muster in der 2. Säule versicherBezüglich der Vorsorge ist Frau Muster in der 2. Säule versichert. Ihr t. Ihr 
Guthaben beträgt im Jahr 2011 CHF 190’000.Guthaben beträgt im Jahr 2011 CHF 190’000.----..

�������� Vor 33 Jahren, bei Aufnahme der selbständigen Erwerbstätigkeit, Vor 33 Jahren, bei Aufnahme der selbständigen Erwerbstätigkeit, hatte sie eine hatte sie eine 
Freizügigkeitsleistung im Betrag von CHF 61‘000.Freizügigkeitsleistung im Betrag von CHF 61‘000.---- bezogen.bezogen.

�������� Ihr Guthaben der Säule 3a beträgt CHF 200’000.Ihr Guthaben der Säule 3a beträgt CHF 200’000.----. Vor 10 Jahren tätigte sie. Vor 10 Jahren tätigte sie
einen WEFeinen WEF--Vorbezug von CHF 50’000.Vorbezug von CHF 50’000.----..

FragenFragen

�������� Wie viel betragen die geschuldeten Steuern auf den LiquidationsgWie viel betragen die geschuldeten Steuern auf den Liquidationsg ewinn?ewinn?

�������� Welches sind die betragsmässigen Auswirkungen auf G rund der neueWelches sind die betragsmässigen Auswirkungen auf G rund der neue n n 
gesetzlichen Bestimmungen auf die geschuldeten Steu ern des gesetzlichen Bestimmungen auf die geschuldeten Steu ern des 
Liquidationsgewinnes?Liquidationsgewinnes?
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USTR II – Liquidationsgewinne

Fallbeispiel Nr. 2 Fallbeispiel Nr. 2 –– LösungsvorschlagLösungsvorschlag

Berechnung des fiktiven Einkaufs:Berechnung des fiktiven Einkaufs:

Einkommen der Geschäftsjahre 2006 bis 2010 Einkommen der Geschäftsjahre 2006 bis 2010 CHF 680’000.CHF 680’000.----
(der Verlust aus dem Geschäftsjahr 2008 wird nicht(der Verlust aus dem Geschäftsjahr 2008 wird nicht
in Abzug gebracht)in Abzug gebracht)
selbständiger Nebenerwerb 2007 selbständiger Nebenerwerb 2007 CHF 200’000.CHF 200’000.----
./. stille Reserven 2010 ./. stille Reserven 2010 ./.  ./.  CHF 150’000.CHF 150’000.----
Total Total CHF 730’000.CHF 730’000.----

durchschnittliches Einkommen der letzten 5 Jahredurchschnittliches Einkommen der letzten 5 Jahre CHF 146'000.CHF 146'000.----



Interne Weiterbildung – 22.11.2010 KANTONALE STEUERVER WALTUNG – Sektion Selbständige natürliche Personen 30

USTR II – Liquidationsgewinne

Fallbeispiel Nr. 2 Fallbeispiel Nr. 2 –– LösungsvorschlagLösungsvorschlag

Für die Berechnung des fiktiven Einkaufs sind die nachfolgenden Für die Berechnung des fiktiven Einkaufs sind die nachfolgenden Elemente zu Elemente zu 
berücksichtigen:berücksichtigen:

�������� AHVAHV--pflichtige Erwerbseinkommen (Art. 6 Abs. 3 LGBV und Ziffer 5.3 dpflichtige Erwerbseinkommen (Art. 6 Abs. 3 LGBV und Ziffer 5.3 des KS) es KS) 
vorvor Abzug der AHVAbzug der AHV--Beiträge.Beiträge.

�������� Der Geschäftsverlust (CHF 40'000.Der Geschäftsverlust (CHF 40'000.---- im Jahr 2008) wird nicht in Abzug gebracht. im Jahr 2008) wird nicht in Abzug gebracht. 

�������� Das Nebenerwerbseinkommen (CHF 200'000.Das Nebenerwerbseinkommen (CHF 200'000.---- im Jahr 2007).im Jahr 2007).

�������� Das Geschäftsjahr 2011 (4 Monate) wird nicht in Betracht gezogenDas Geschäftsjahr 2011 (4 Monate) wird nicht in Betracht gezogen (Art. 6(Art. 6
Abs. 3 LGBV und Ziffer 5.3 des KS).Abs. 3 LGBV und Ziffer 5.3 des KS).

�������� Die erzielten Liquidationsgewinne der Jahre 2010 und 2011 kommenDie erzielten Liquidationsgewinne der Jahre 2010 und 2011 kommen nicht in nicht in Betracht.Betracht.
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USTR II – Liquidationsgewinne

Fallbeispiel Nr. 2 Fallbeispiel Nr. 2 –– LösungsvorschlagLösungsvorschlag

Berechnung des fiktiven Einkaufs:Berechnung des fiktiven Einkaufs:

CHF 146'000.CHF 146'000.---- x 15% x 36 Jahre = x 15% x 36 Jahre = CHF CHF 788'400.788'400.----

./. Guthaben 2. Säule ./. Guthaben 2. Säule CHF CHF 190'000.190'000.----

./. Vorbezug Freizügigkeitsleistung./. Vorbezug Freizügigkeitsleistung CHF CHF 61'000.61'000.----

./. Guthaben Säule 3a ./. Guthaben Säule 3a CHF CHF 200'000.200'000.----

./. WEF./. WEF--Vorbezug Säule 3aVorbezug Säule 3a CHF CHF 50'000.50'000.----
+ Grösstmögliches 3a+ Grösstmögliches 3a--Guthaben (“kleine“ Säule 3a) Guthaben (“kleine“ Säule 3a) CHF CHF 191‘158.191‘158.----
(siehe Beilage Blatt Nr. 115 des BSV (siehe Beilage Blatt Nr. 115 des BSV –– diese Differenz wird nur indiese Differenz wird nur in
Betracht gezogen, wenn der Steuerpflichtige einer 2. SäuleBetracht gezogen, wenn der Steuerpflichtige einer 2. Säule
angeschlossen ist)angeschlossen ist)
Fiktiver Einkauf (gerundet) Fiktiver Einkauf (gerundet) CHFCHF 479'000.479'000.----

Total Liquidationsgewinn (stille Reserven 2010 und 2011)Total Liquidationsgewinn (stille Reserven 2010 und 2011) CHF CHF 600'000.600'000.----

�������� Fiktiver EinkaufFiktiver Einkauf CHF CHF 479'000.479'000.----
�������� Saldo des LiquidationsgewinnesSaldo des Liquidationsgewinnes CHF CHF 121'000.121'000.----
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USTR II – Liquidationsgewinne

Vorsorge-

lücke KST          14'279.45 2.98%

KST/GST CHF 479'000.-- GST          14'231.10 2.97%

Saldo

Liquidationsgewinn KST            7'005.30 5.79%

CHF 121'000.-- GST            5'379.60 4.45%

Vorsorge-

lücke CHF          10'126.60 2.12%

DBST CHF 479'000.--

Saldo

Liquidationsgewinn CHF               2'420.--     2% (Min.)

CHF 121'000.--

TOTAL CHF     53'442.05 8.91%

Liquidationsgew
inn

Liquidationsgew
inn

Satz Kapitalleistung
(Art. 33b Abs. 1 und 2 StG)

KST/ GST: Min. 2% - Max. 4%

50% des ordentlichen Satzes
(Art. 33b Abs. 2 und Art. 63 Abs. 3 StG)

KST: Min. 1% - Max. 7%
GST: Min. 1% - Max. 5% (Ergisch) oder 

7.5% (Leukerbad)

Satz Kapitalleistung, d.h. 1/5 des 
ordentlichen Satzes 

(Art. 37b Abs. 1 und Art. 38 Abs. 2 DBG)

Min. 25.-- - Max. 2.3%

Satz = 1/5 des Betrages des 
Liquidationsgewinnes

Mindestsatz 2% (Art. 37b Abs. 1 und 
Art.  36 DBG)

Min. 2% - Max. 11.5%
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USTR II – Liquidationsgewinne

Fallbeispiel Nr. 2 Fallbeispiel Nr. 2 –– LösungsvorschlagLösungsvorschlag

Vergleich des Steuerbetrages, der Vergleich des Steuerbetrages, der nach den alten gesetzlichen Bestimmungen nach den alten gesetzlichen Bestimmungen geschuldet geschuldet 
gewesen wäre:gewesen wäre:

SteuerbarSteuerbar CHF CHF 600'000.600'000.----

KST KST CHF CHF 42'000.42'000.---- 7 %7 %
GST (Zermatt)GST (Zermatt) CHF CHF 33'000.33'000.---- 5.5 %5.5 %
DBST DBST CHF CHF 65‘346.65‘346.---- 10.89 %10.89 %

TOTAL TOTAL CHF CHF 140‘346.140‘346.---- 23.39 %23.39 %

d.h. auf Grund der neuen gesetzlichen d.h. auf Grund der neuen gesetzlichen 
Bestimmungen eine Steuerersparnis vonBestimmungen eine Steuerersparnis von
CHF 86‘903.95 (= 61.92%)!CHF 86‘903.95 (= 61.92%)!
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Fallbeispiel Nr. 2 Fallbeispiel Nr. 2 –– LösungsvorschlagLösungsvorschlag

Einige Kommentare:Einige Kommentare:

�������� Für eine umfassende Planung sind ebenfalls die geschuldeten AHVFür eine umfassende Planung sind ebenfalls die geschuldeten AHV--Beiträge Beiträge auf den auf den 
gesamten Liquidationsgewinn von CHF 600‘000.gesamten Liquidationsgewinn von CHF 600‘000.---- zu zu berücksichtigen.berücksichtigen.

�������� Auch wenn die Bestimmungen bei der Direkten Bundessteuer erstAuch wenn die Bestimmungen bei der Direkten Bundessteuer erst
am 1. Januar 2011 in Kraft treten, werden die stillen Reserven 2am 1. Januar 2011 in Kraft treten, werden die stillen Reserven 2010 trotzdem010 trotzdem
nach den neuen Bestimmungen besteuert (Ziffer 3 des KS).nach den neuen Bestimmungen besteuert (Ziffer 3 des KS).

�������� Wenn im gleichen Jahr andere Kapitalleistungen anfallen, erfolgtWenn im gleichen Jahr andere Kapitalleistungen anfallen, erfolgt keinekeine
Zusammenrechnung der Beträge für die Besteuerung (Ziffer 5.4 desZusammenrechnung der Beträge für die Besteuerung (Ziffer 5.4 des KS).KS).
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USTR II – Liquidationsgewinne

Fallbeispiel Nr. 2 Fallbeispiel Nr. 2 

Zusatzfrage:Zusatzfrage:

�� Wie viel beträgt in allen Fällen der maximal mögliche fiktive EiWie viel beträgt in allen Fällen der maximal mögliche fiktive Einkauf?nkauf?

Lösungsvorschlag:Lösungsvorschlag:
�������� Gemäss den Bestimmungen in Art. 6 Abs. 5 LGBV darf das (jährlichGemäss den Bestimmungen in Art. 6 Abs. 5 LGBV darf das (jährliche) e) Einkommen, Einkommen, 

welches für die Berechnung des fiktiven Einkaufs dient, den zehnwelches für die Berechnung des fiktiven Einkaufs dient, den zehnfachen oberen fachen oberen 
Grenzbetrag nach Art. 8 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1Grenzbetrag nach Art. 8 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1982 über die 982 über die 
berufliche Altersberufliche Alters--, Hinterlassenen, Hinterlassenen-- und und Invalidenversicherung (BVG) nicht Invalidenversicherung (BVG) nicht 
überschreiten.überschreiten.

�������� Dieser Grenzbetrag ist für das Jahr 2010 auf CHF 82‘080.Dieser Grenzbetrag ist für das Jahr 2010 auf CHF 82‘080.---- (gemäss Mitteilung (gemäss Mitteilung BSV BSV 
Blatt Nr. 115) festgesetzt. Somit beträgt der maximale fiktive EBlatt Nr. 115) festgesetzt. Somit beträgt der maximale fiktive Einkauf im inkauf im Jahr 2010:Jahr 2010:

CHF 820’800.CHF 820’800.---- x 15% x 40 Jahre = CHF 4’924’800.x 15% x 40 Jahre = CHF 4’924’800.----

�������� Dieser Betrag wird von Jahr zu Jahr und Dieser Betrag wird von Jahr zu Jahr und nichtnicht auf den Durchschnitt von 5 Jahren                      auf den Durchschnitt von 5 Jahren                      
berechnet.berechnet.
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Fallbeispiel Nr. 3 Fallbeispiel Nr. 3 –– Begriff der BehinderungBegriff der Behinderung

Sachverhalt:

• Herr Z ist 47 Jahre alt und betreibt eine Druckerei in Form einer Einzelunternehmung. 
Er besitzt eine Betriebsliegenschaft mit grossen stillen Reserven.

Frage:

• Sind die Voraussetzungen der Art. 33b Abs. 2 StG und Art. 37b DBG in den 
nachfolgenden Varianten erfüllt?

Variante 1Variante 1

• Ende Januar 2011 wird Herr Z Opfer eines schlimmen Autounfalls. Er wird zu einem 
schweren Pflegefall und dauernd vollständig arbeitsunfähig. 

• Im Sommer 2011 veräussert Herr Z seinen Betrieb und realisiert grosse, stille 
Reserven.

• Erst ab 1. Februar 2012 wird ihm eine IV-Rente ausgerichtet.
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USTR II – Liquidationsgewinne

Fallbeispiel Nr. 3 Fallbeispiel Nr. 3 –– Begriff der BehinderungBegriff der Behinderung

Variante 1 Variante 1 –– Lösungsvorschlag:Lösungsvorschlag:

• Obwohl die Aufgabe der selbständigen Erwerbstätigkeit (Sommer 2011) zeitlich 
nicht mit dem Beginn der IV-Rente (1. Februar 2012) zusammenfällt, ist es 
offensichtlich, dass die Kausalität zwischen Invalidität und Aufgabe der 
selbständigen Erwerbstätigkeit gegeben ist. 

• Somit sind die Bestimmungen der Art. 33b Abs. 2 StG und Art. 37b DBG im

Jahr 2011 bei der Aufgabe der selbständigen Erwerbstätigkeit anwendbar.
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Fallbeispiel Nr. 3 Fallbeispiel Nr. 3 –– Begriff der BehinderungBegriff der Behinderung

Variante 2Variante 2

• Ende Januar 2011 wird Herr Z Opfer eines schlimmen Autounfalls. Nach einer 
langen Rehabilitation stellt sich heraus, dass er seinem Beruf als Inhaber einer 
Druckerei nicht mehr wird nachgehen können. 

• Die IV bezahlt ihm eine Umschulung zum Unternehmensberater. Eine IV-Rente 
erhält Herr Z nicht.

• Im Jahr 2012 veräussert Herr Z seinen Betrieb und gründet nach Beendigung der 
Umschulung ein kleines Beratungsbüro in der Rechtsform einer 
Einzelunternehmung, mit der er ein Einkommen erzielt. Herr Z mietet ein 
Geschäftsbüro in Naters.
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USTR II – Liquidationsgewinne

Fallbeispiel Nr. 3 Fallbeispiel Nr. 3 –– Begriff der BehinderungBegriff der Behinderung

Variante 2 – Fragen:

a) Sind die Voraussetzungen von Art. 33b Abs. 2 StG und Art. 37b DBG erfüllt?

b) Würde sich etwas ändern, wenn Herr Z das Beratungsbüro in Form einer 
Aktiengesellschaft oder GmbH führen würde und in dieser Gesellschaft als 
Angestellter tätig wäre?
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USTR II – Liquidationsgewinne

Fallbeispiel Nr. 3 Fallbeispiel Nr. 3 –– Begriff der BehinderungBegriff der Behinderung

Variante 2 Variante 2 –– Lösungsvorschlag:Lösungsvorschlag:

a) Die gesetzlichen Bestimmungen verlangen eine definitive Aufgabe der 
selbständigen Erwerbstätigkeit. Zwar veräussert Herr Z seinen bisherigen Betrieb; 
als Unternehmensberater übt Herr Z aber nach der Umschulung weiterhin eine 
selbständige Erwerbstätigkeit aus. Die privilegierte Besteuerung von 
Liquidationsgewinnen nach Art. 33b Abs. 2 StG und Art. 37b DBG kommt daher nicht   
zur Anwendung. 

b) Die gesetzlichen Bestimmungen der Art. 33b Abs. 2 StG und Art. 37b DBG sind 
anwendbar, denn es liegt eine definitive Aufgabe der selbständigen Erwerbstätigkeit 
vor. Die Aufnahme einer unselbständigen Erwerbstätigkeit schliesst die privilegierte 
Besteuerung der Liquidationsgewinne nicht aus.
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USTR II – Liquidationsgewinne

Fallbeispiel Nr. 3 Fallbeispiel Nr. 3 –– Begriff der BehinderungBegriff der Behinderung

Variante 2 Variante 2 –– Lösungsvorschlag (Fortsetzung)Lösungsvorschlag (Fortsetzung)

���� Bemerkungen:
Die ESTV macht in ihrem erläuternden Bericht vom 28. Mai 2009 zum 
Vernehmlassungsverfahren zur LGBV deutlich, dass mit “Leistungen“ der IV 
nicht nur Renten, sondern auch andere Leistungen, w ie z.B. 
Eingliederungs- und Umschulungsmassnahmen, gemeint sind. 
Massgebend soll damit klarerweise nicht eine sozialversicherungsrechtliche 
Invalidität i.S.v. Art. 8 ATSG (Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des 
Sozialversicherungsrechts) sein, welche an die bleibende oder längere Zeit 
dauernde Erwerbsunfähigkeit anknüpft. Der Invaliditätsbegriff von Art. 37b 
DBG soll bewusst weiter verstanden werden als der Invaliditätsbegriff des 
ATSG.

Invalid i.S.v. Art. 37b DBG ist damit, wer von der IV Leistungen
irgendwelcher Art, insbesondere IV-Renten, Einglied erungs- oder 
Umschulungsmassnahmen, bezieht.
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USTR II – Liquidationsgewinne

Fallbeispiel Nr. 3 Fallbeispiel Nr. 3 –– Begriff der BehinderungBegriff der Behinderung

Variante 3Variante 3

• Ende Januar 2011 wird Herr Z Opfer eines Auffahrunfalls. Seither klagt er 
über schwere Kopfschmerzen, Konzentrationsstörungen usw.. Da sich die 
Beschwerden jedoch ärztlich nicht objektivieren lassen, erhält Herr Z von 
der IV vorerst keine Leistungen. 

• Im Sommer 2011 (Ende Juni) fühlt sich Herr Z nicht mehr in der Lage, 
den Betrieb weiterzuführen und veräussert ihn. In der Folge arbeitet er in 
einer anderen Unternehmung als Büroangestellter mit einem 
Beschäftigungsgrad von 40%.

• Nachdem sich seine Beschwerden im Verlauf der Jahre verschlimmert 
haben, erhält Herr Z ab Februar 2016 eine IV-Rente (keine rückwirkende 
Rente).
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USTR II – Liquidationsgewinne

Fallbeispiel Nr. 3 Fallbeispiel Nr. 3 –– Begriff der BehinderungBegriff der Behinderung

Variante 3 Variante 3 –– Fragen:Fragen:

a) Sind die Voraussetzungen von Art. 33b Abs. 2 StG und Art. 37b DBG 
erfüllt?

b) Falls die Steuerveranlagung für das Jahr 2011 ohne Anwendung von Art. 33b 
Abs. 2 StG und Art. 37b DBG erfolgt und in Rechtskraft erwachsen ist, bildet das 
Ausrichten einer IV-Rente im Jahr 2016 einen Revisionsgrund? 

c) Wie ist es, wenn die IV rückwirkend ab dem Jahr 2011 eine IV-Rente 
zahlt? 
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USTR II – Liquidationsgewinne

Fallbeispiel Nr. 3 Fallbeispiel Nr. 3 –– Begriff der BehinderungBegriff der Behinderung

Variante 3 Variante 3 –– Lösungsvorschlag:Lösungsvorschlag:

a) Im Jahre der Betriebsveräusserung (2011) und damit der definitiven Aufgabe der 
selbständigen Erwerbstätigkeit erhält Herr Z noch keinerlei IV-Leistungen; 
insbesondere finanziert die IV auch keine Eingliederungsmassnahmen. Somit kann 
nicht von einer invaliditätsbedingten Betriebsaufgabe gesprochen werden und
Art. 33b Abs. 2 StG und Art. 37b DBG sind nicht anwendbar.

b) Die IV-Rente wird nicht rückwirkend, sondern ab Februar 2016 infolge  
Verschlechterung des Gesundheitszustandes zugesprochen. Die Entrichtung der 
IV-Leistungen ist damit nicht eine alte, sondern eine neue Tatsache, welche keine 
Revision rechtfertigt.

c) Wenn die Rente rückwirkend gewährt wird, liegt eine neue Tatsache (festgestellte 
Invalidität) vor, welche sich auf die früheren Steuerperioden auswirkt und welche 
zutage bringt, dass die ordentliche Liquidationsgewinnveranlagung als ungenau 
anzusehen ist, denn die Aufgabe der Erwerbstätigkeit war durch die Invalidität 
verursacht worden. Folglich muss einer Revision zugestimmt werden.
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USTR II – Liquidationsgewinne

Fallbeispiel Nr. 4 Fallbeispiel Nr. 4 –– Begriff der Aufgabe der selbst. ErwerbstätigkeitBegriff der Aufgabe der selbst. Erwerbstätigkeit

Sachverhalt:Sachverhalt:

�������� Herr A ist 45 Jahre alt und betreibt eine Bäckerei in Form einerHerr A ist 45 Jahre alt und betreibt eine Bäckerei in Form einer
Einzelunternehmung. Er besitzt eine Betriebsliegenschaft mit groEinzelunternehmung. Er besitzt eine Betriebsliegenschaft mit grossen stillen ssen stillen 
Reserven.Reserven.

�������� Im August 2012 bekommt Herr A eine Mehlallergie und muss seine sIm August 2012 bekommt Herr A eine Mehlallergie und muss seine selbständige elbständige 
Erwerbstätigkeit sofort aufgeben. Er verkauft die BetriebsliegenErwerbstätigkeit sofort aufgeben. Er verkauft die Betriebsliegenschaft und realisiert schaft und realisiert 
stille Reserven. Die IV anerkennt seine Invalidität und leistet stille Reserven. Die IV anerkennt seine Invalidität und leistet einen Beitrag zu einen Beitrag zu 
Gunsten von Herrn A für Umschulungsmassnahmen. Gunsten von Herrn A für Umschulungsmassnahmen. 

�������� Angetrieben durch seinen Unternehmenswillen beginnt Herr A BackwAngetrieben durch seinen Unternehmenswillen beginnt Herr A Backwaren auf den aren auf den 
Märkten zu verkaufen und zwar in Form als eine kleine selbständiMärkten zu verkaufen und zwar in Form als eine kleine selbständige ge 
Erwerbstätigkeit. Er erzielt dabei einen Gewinn, welcher kleinerErwerbstätigkeit. Er erzielt dabei einen Gewinn, welcher kleiner ist als der BVGist als der BVG--
Minimallohn von CHF 20‘520.Minimallohn von CHF 20‘520.–– (2010).(2010).
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USTR II – Liquidationsgewinne

Fallbeispiel Nr. 4 Fallbeispiel Nr. 4 –– Begriff der Aufgabe der selbst. ErwerbstätigkeitBegriff der Aufgabe der selbst. Erwerbstätigkeit

Fragen:Fragen:

a)a) Sind die Voraussetzungen der Art. 33b Abs. 2 StG un d Art. 37b DBSind die Voraussetzungen der Art. 33b Abs. 2 StG un d Art. 37b DB G erfüllt?G erfüllt?

b)b) Wäre die Antwort anders, wenn Herr A für die Ausfüh rung seiner Wäre die Antwort anders, wenn Herr A für die Ausfüh rung seiner 
selbständigen Erwerbstätigkeit ein kleines Lokal fü r das Verpackselbständigen Erwerbstätigkeit ein kleines Lokal fü r das Verpack en der en der 
Bäckereiprodukte benützen und eine Person halbtags beschäftigen Bäckereiprodukte benützen und eine Person halbtags beschäftigen würde?würde?
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USTR II – Liquidationsgewinne

Fallbeispiel Nr. 4 Fallbeispiel Nr. 4 –– Begriff der Aufgabe der selbst. ErwerbstätigkeitBegriff der Aufgabe der selbst. Erwerbstätigkeit

Lösungsvorschlag:Lösungsvorschlag:

a)a) Die Bedingungen sind erfüllt und geben das Recht zur Anwendung dDie Bedingungen sind erfüllt und geben das Recht zur Anwendung der Art. 33b er Art. 33b 
Abs. 2 StG und Art. 37b DBG. Tatsächlich kann man die Aufgabe deAbs. 2 StG und Art. 37b DBG. Tatsächlich kann man die Aufgabe der r 
selbständigen Haupterwerbstätigkeit von Herrn A feststellen, welselbständigen Haupterwerbstätigkeit von Herrn A feststellen, welche auf ein che auf ein 
gesundheitliches Problem zurückzuführen ist und die von der IV agesundheitliches Problem zurückzuführen ist und die von der IV anerkannt wurde. nerkannt wurde. 
Die Tatsache, danach eine selbständige Nebenerwerbstätigkeit ohnDie Tatsache, danach eine selbständige Nebenerwerbstätigkeit ohne feste e feste 
Einrichtungen sowie ohne Angestellte auszuüben, ist nicht von BeEinrichtungen sowie ohne Angestellte auszuüben, ist nicht von Bedeutung. deutung. 

b)b) Ja, denn gemäss den Bestimmungen und Ausführungen im KS der ESTVJa, denn gemäss den Bestimmungen und Ausführungen im KS der ESTV
(Ziffer 2.1), kann eine geringfügige selbständige Erwerbstätigke(Ziffer 2.1), kann eine geringfügige selbständige Erwerbstätigkeit nur weiterhin it nur weiterhin 
ausgeübt werden, wenn das jährliche Nettoeinkommen nicht höher iausgeübt werden, wenn das jährliche Nettoeinkommen nicht höher ist als der st als der 
Betrag (Eintrittschwelle) nach Art. 2 Abs. 1 BVG und der SteuerpBetrag (Eintrittschwelle) nach Art. 2 Abs. 1 BVG und der Steuerpflichtige benutzt flichtige benutzt 
weder feste Einrichtungen noch stellt Personal an, was jedoch hiweder feste Einrichtungen noch stellt Personal an, was jedoch hier nicht der Fall er nicht der Fall 
ist. ist. 
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USTR II – Liquidationsgewinne

Fallbeispiel Nr. 5 Fallbeispiel Nr. 5 –– Prinzip Einmaligkeit der AnwendungPrinzip Einmaligkeit der Anwendung

Sachverhalt (Fortsetzung von Fallbeispiel Nr. 4):Sachverhalt (Fortsetzung von Fallbeispiel Nr. 4):

�������� Herr A ist schlussendlich in den Genuss der Bestimmungen der ArtHerr A ist schlussendlich in den Genuss der Bestimmungen der Art. 33b Abs. 2 StG . 33b Abs. 2 StG 
und Art. 37b DBG gekommen, da die Steuerbehörde den Sachverhalt und Art. 37b DBG gekommen, da die Steuerbehörde den Sachverhalt als Aufgabe als Aufgabe 
der selbständigen Erwerbstätigkeit und als Umschulungsmassnahmender selbständigen Erwerbstätigkeit und als Umschulungsmassnahmen der IV der IV 
angesehen hat.angesehen hat.

�������� 15 Jahre später, Herr A ist also inzwischen 60 Jahre alt, beschl15 Jahre später, Herr A ist also inzwischen 60 Jahre alt, beschliesst er seine iesst er seine 
Verkaufstätigkeit auf den Märkten aufzugeben. Seine selbständigeVerkaufstätigkeit auf den Märkten aufzugeben. Seine selbständige Erwerbstätigkeit Erwerbstätigkeit 
hatte sich rasend entwickelt und folglich realisiert Herr A einehatte sich rasend entwickelt und folglich realisiert Herr A einen Liquidationsgewinn n Liquidationsgewinn 
von CHF 200’000.von CHF 200’000.----.  .  

�������� Er fordert die Anwendung der Art. 33b Abs. 2 StG und Art. 37b DBEr fordert die Anwendung der Art. 33b Abs. 2 StG und Art. 37b DBG.G.

Frage:Frage:

�������� Hat Herr A das Recht der Anwendung dieser Bestimmun gen?Hat Herr A das Recht der Anwendung dieser Bestimmun gen?
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USTR II – Liquidationsgewinne

Fallbeispiel Nr. 5 Fallbeispiel Nr. 5 –– Prinzip Einmaligkeit der AnwendungPrinzip Einmaligkeit der Anwendung

Lösungsvorschlag:Lösungsvorschlag:

�������� Der Artikel 1 Abs. 3 Buchstabe b der LGBV ist klar definiert fürDer Artikel 1 Abs. 3 Buchstabe b der LGBV ist klar definiert für einen solchen  einen solchen  
Sachverhalt: eine steuerpflichtige Person kann nur einmal in denSachverhalt: eine steuerpflichtige Person kann nur einmal in den Genuss dieser Genuss dieser 
gesetzlichen Bestimmungen kommen. gesetzlichen Bestimmungen kommen. 

�������� Jedoch in Bezug auf die KST und GST wird die getrennte BesteueruJedoch in Bezug auf die KST und GST wird die getrennte Besteuerung im Sinne ng im Sinne 
des Artikels 63 Abs. 3 StG auch beim zweiten Liquidationsgewinn des Artikels 63 Abs. 3 StG auch beim zweiten Liquidationsgewinn angewendet. angewendet. 
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USTR II – Liquidationsgewinne

Fallbeispiel Nr. 6 Fallbeispiel Nr. 6 –– Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Aufwendungen im Zusammenhang mit dem 
LiquidationsgewinnLiquidationsgewinn

Sachverhalt:Sachverhalt:

�� Frau Meier ist verwitwet und wohnt in BrigFrau Meier ist verwitwet und wohnt in Brig--Glis. Im Jahr 2012 im AlterGlis. Im Jahr 2012 im Alter
von 60 Jahren gibt sie ihre selbständige Erwerbstätigkeit auf unvon 60 Jahren gibt sie ihre selbständige Erwerbstätigkeit auf und realisiert dabei d realisiert dabei 
einen Liquidationsgewinn von CHF 800’000.einen Liquidationsgewinn von CHF 800’000.----..

�� Der Betrag des fiktiven Einkaufs, berechnet gemäss Art. 6 LGBV, Der Betrag des fiktiven Einkaufs, berechnet gemäss Art. 6 LGBV, beträgtbeträgt
für Frau Meier CHF 600’000.für Frau Meier CHF 600’000.----..

�� Zu den Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Liquidationsgewinn gZu den Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Liquidationsgewinn gehören ehören 
die persönlichen AHVdie persönlichen AHV--Beiträge im Betrag von CHF 80‘000.Beiträge im Betrag von CHF 80‘000.---- so wie die Kosten für so wie die Kosten für 
die Liquidation von CHF 20’000.die Liquidation von CHF 20’000.----..

Frage:Frage:

�������� Wie viel betragen für Frau Meier die geschuldeten S teuern auf deWie viel betragen für Frau Meier die geschuldeten S teuern auf de n n 
Liquidationsgewinn?Liquidationsgewinn?



Interne Weiterbildung – 22.11.2010 KANTONALE STEUERVER WALTUNG – Sektion Selbständige natürliche Personen 52

USTR II – Liquidationsgewinne

Fallbeispiel Nr. 6 Fallbeispiel Nr. 6 –– Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Aufwendungen im Zusammenhang mit dem 
LiquidationsgewinnLiquidationsgewinn

Lösungsvorschlag:Lösungsvorschlag:

�� Die Aufwendungen werden unverzüglich gemäss der nachstehenden BeDie Aufwendungen werden unverzüglich gemäss der nachstehenden Berechnung rechnung 
vom Liquidationsgewinn in Abzug gebracht:vom Liquidationsgewinn in Abzug gebracht:

LiquidationsgewinnLiquidationsgewinn CHF  800’000.CHF  800’000.----
./. Persönliche AHV./. Persönliche AHV--Beiträge Beiträge CHF   CHF   80’000.80’000.----
./. Liquidationskosten ./. Liquidationskosten CHF    CHF    20’000.20’000.----
Saldo Saldo CHF CHF 700’000.700’000.----

von dem CHF 600’000.von dem CHF 600’000.---- (fiktiver Einkauf) in Form als Kapitalabfindung besteuert (fiktiver Einkauf) in Form als Kapitalabfindung besteuert 
werden.werden.

�� Es gibt keine proportionale Aufteilung der Aufwendungen zwischenEs gibt keine proportionale Aufteilung der Aufwendungen zwischen dem Teil der dem Teil der 
Vorsorgelücke und dem Saldo des Liquidationsgewinns.  Vorsorgelücke und dem Saldo des Liquidationsgewinns.  
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USTR II – Liquidationsgewinne

Fallbeispiel Nr. 6 – Aufwendungen im Zusammenhang m it dem Liquidationsgewinn
Satz 2009 - Gemeinde Brig-Glis

Vorsorge-

lücke KST          20'933.40 3.49%

KST/GST CHF 600'000.-- GST          20'873.40 3.48%

Saldo

Liquidationsgewinn KST            4'983.35 4.98%

CHF 100'000.-- GST           4'161.10 4.16%

Vorsorge-

lücke CHF          13'612.65 2.27%

DBST CHF 600'000.--
Saldo

Liquidationsgewinn CHF               2'000.--     2% (Min.)

CHF 100'000.--

TOTAL CHF     66'563.90 9.51%

Liquidationsgew
inn

Liquidationsgew
inn

Satz Kapitalleistung
(Art. 33b Abs. 1 und 2 StG)

KST/ GST: Min. 2% - Max. 4%

50% des ordentlichen Satzes
(Art. 33b Abs. 2 und Art. 63 Abs. 3 StG)

KST: Min. 1% - Max. 7%
GST: Min. 1% - Max. 5% (Ergisch) oder 

7.5% (Leukerbad)

Satz Kapitalleistung, d.h. 1/5 des 
ordentlichen Satzes 

(Art. 37b Abs. 1 und Art. 38 Abs. 2 DBG)

Min. 25.-- - Max. 2.3%

Satz = 1/5 des Betrages des 
Liquidationsgew innes

Mindestsatz 2% (Art. 37b Abs. 1 und 
Art.  36 DBG)

Min. 2% - Max. 11.5%
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USTR II – Liquidationsgewinne

Fallbeispiel Nr. 7 Fallbeispiel Nr. 7 –– Zusammenhang mit dem AufschubtatbestandZusammenhang mit dem Aufschubtatbestand (Art. 14a StG und Art. 18a DBG)(Art. 14a StG und Art. 18a DBG)

Sachverhalt:Sachverhalt:

�������� Herr Müller, 60 Jahre alt, gibt seine selbständige ErwerbstätigkHerr Müller, 60 Jahre alt, gibt seine selbständige Erwerbstätigkeit im Jahr 2013 auf eit im Jahr 2013 auf 
und liquidiert seinen Betrieb.und liquidiert seinen Betrieb.

�������� Für die Betriebsliegenschaft, welche in sein Privatvermögen überFür die Betriebsliegenschaft, welche in sein Privatvermögen überführt wird, führt wird, verlangt verlangt 
Herr Müller die Besteuerung nach Art. 14a Abs. 1 StG und Art. 18Herr Müller die Besteuerung nach Art. 14a Abs. 1 StG und Art. 18a Abs. 1 DBGa Abs. 1 DBG
(d.h. Besteuerung der wieder eingebrachten Abschreibungen). Dies(d.h. Besteuerung der wieder eingebrachten Abschreibungen). Dieser er Steueraufschub Steueraufschub 
wird ihm auch gewährt. Der gesamte Liquidationsgewinn (inkl. derwird ihm auch gewährt. Der gesamte Liquidationsgewinn (inkl. der Abschreibungen) Abschreibungen) 
wird nach den neuen gesetzlichen Bestimmungen besteuert (Art. 33wird nach den neuen gesetzlichen Bestimmungen besteuert (Art. 33b Abs. 2 StGb Abs. 2 StG
und Art. 37b DBG).und Art. 37b DBG).

�������� 3 Jahre später, d.h. im Jahr 2016, verkauft Herr Müller die Lieg3 Jahre später, d.h. im Jahr 2016, verkauft Herr Müller die Liegenschaft und enschaft und realisiert realisiert 
dabei grosse stille Reserven.dabei grosse stille Reserven.

Frage:Frage:

�������� Wie werden diese stille Reserven im Jahr 2016 beste uert?  Wie werden diese stille Reserven im Jahr 2016 beste uert?  
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USTR II – Liquidationsgewinne

Fallbeispiel Nr. 7 Fallbeispiel Nr. 7 –– Zusammenhang mit dem AufschubtatbestandZusammenhang mit dem Aufschubtatbestand

Lösungsvorschlag:Lösungsvorschlag:

�������� DBGDBG

Beim Verkauf im Jahr 2016 werden die Bestimmungen nach Art. 37b Beim Verkauf im Jahr 2016 werden die Bestimmungen nach Art. 37b DBG nicht DBG nicht 
angewendet. Folglich hat Herr Müller diese stillen Reserven zusaangewendet. Folglich hat Herr Müller diese stillen Reserven zusammen mit seinem mmen mit seinem 
übrigen ordentlichen Einkommen des Jahres 2016 zu besteuern (Zifübrigen ordentlichen Einkommen des Jahres 2016 zu besteuern (Ziffer 2.4.1 des KS). fer 2.4.1 des KS). 

�������� KST/GSTKST/GST

Die Bestimmungen nach Art. 33b Abs. 2 StG sind ebenfalls nicht aDie Bestimmungen nach Art. 33b Abs. 2 StG sind ebenfalls nicht anwendbar. Allerdings nwendbar. Allerdings 
werden die stillen Reserven im Jahr 2016 separat mit einem Abschwerden die stillen Reserven im Jahr 2016 separat mit einem Abschlag von 50% lag von 50% 
besteuert (Art. 63 Abs. 3 StG).besteuert (Art. 63 Abs. 3 StG).
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USTR II – Liquidationsgewinne

Fallbeispiel Nr. 7 Fallbeispiel Nr. 7 –– Zusammenhang mit dem AufschubtatbestandZusammenhang mit dem Aufschubtatbestand

Variante:Variante:

�� Im Jahr 2013, anlässlich bei Beendigung der Erwerbstätigkeit, veIm Jahr 2013, anlässlich bei Beendigung der Erwerbstätigkeit, verpachtet Herr rpachtet Herr 
Müller seinen Betrieb. Entsprechend den Bestimmungen der Art. 14Müller seinen Betrieb. Entsprechend den Bestimmungen der Art. 14a Abs. 2 StG a Abs. 2 StG 
und Art. 18a Abs. 2 DBG verzichtet Herr Müller auf die Überführuund Art. 18a Abs. 2 DBG verzichtet Herr Müller auf die Überführung des ng des 
Geschäftsvermögens in das Privatvermögen. Geschäftsvermögens in das Privatvermögen. 

�� Im Jahr 2017 beschliesst Herr Müller, seinen Betrieb in sein PriIm Jahr 2017 beschliesst Herr Müller, seinen Betrieb in sein Privatvermögen zu vatvermögen zu 
überführen.überführen.

Frage:Frage:

�������� Kommt Herr Müller in den Genuss der neuen gesetzlic hen BestimmunKommt Herr Müller in den Genuss der neuen gesetzlic hen Bestimmun gen gen 
bezüglich des Liquidationsgewinnes?bezüglich des Liquidationsgewinnes?
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USTR II – Liquidationsgewinne

Fallbeispiel Nr. 7 Fallbeispiel Nr. 7 –– Zusammenhang mit dem AufschubtatbestandZusammenhang mit dem Aufschubtatbestand

Lösungsvorschlag:Lösungsvorschlag:

�� Wenn es sich wirklich um eine Verpachtung handelt, kann Herr MülWenn es sich wirklich um eine Verpachtung handelt, kann Herr Müller von den ler von den 
Bestimmungen der Art. 14a Abs. 2 StG und Art. 18a Abs. 2 DBG proBestimmungen der Art. 14a Abs. 2 StG und Art. 18a Abs. 2 DBG profitieren.fitieren.

�� Im Zeitpunkt der Überführung in das Privatvermögen, d.h. im JahrIm Zeitpunkt der Überführung in das Privatvermögen, d.h. im Jahr 2017, da Herr 2017, da Herr 
Müller die Bedingungen erfüllt, kommt er in den Genuss der BesteMüller die Bedingungen erfüllt, kommt er in den Genuss der Besteuerung der stillen uerung der stillen 
Reserven gemäss der Art. 33b StG und Art. 37b DBG. Reserven gemäss der Art. 33b StG und Art. 37b DBG. 

�� Herr Müller könnte auch einen fiktiven Einkauf geltend machen, wHerr Müller könnte auch einen fiktiven Einkauf geltend machen, weil er im Zeitpunkt eil er im Zeitpunkt 
der Überführung 64 Jahre alt ist.der Überführung 64 Jahre alt ist.
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USTR II – Liquidationsgewinne

Fallbeispiel Nr. 8 Fallbeispiel Nr. 8 –– Umwandlung einer EF in eine AGUmwandlung einer EF in eine AG

Sachverhalt:Sachverhalt:

�������� Herr Bodenmüller, 58 Jahre alt, wandelt im Jahr 2014 seine EinzeHerr Bodenmüller, 58 Jahre alt, wandelt im Jahr 2014 seine Einzelfirma in eine lfirma in eine 
Aktiengesellschaft (Bodenmüller AG) um. Aktiengesellschaft (Bodenmüller AG) um. Er wird Angestellter bei der Bodenmüller AG.Er wird Angestellter bei der Bodenmüller AG.
Die Transaktion ist steuerneutral, da die Bedingungen der Art. 1Die Transaktion ist steuerneutral, da die Bedingungen der Art. 15 StG und Art. 19 DBG5 StG und Art. 19 DBG
erfüllt werden.erfüllt werden.

�������� In den Jahren 2015 und 2016 nimmt Herr Bodenmüller grosse BVGIn den Jahren 2015 und 2016 nimmt Herr Bodenmüller grosse BVG--Einkäufe vor. Einkäufe vor. 

�������� Im Jahr 2018 veräussert jedoch Herr Bodenmüller alle seine AktieIm Jahr 2018 veräussert jedoch Herr Bodenmüller alle seine Aktien der Bodenmüller AG,n der Bodenmüller AG,
und zwar zu einem über dem übertragenden steuerlichen Eigenkapitund zwar zu einem über dem übertragenden steuerlichen Eigenkapital liegenden al liegenden Preis.Preis.

�������� Die Steuerbehörde nimmt auf Grund dieser Tatsache für die SteuerDie Steuerbehörde nimmt auf Grund dieser Tatsache für die Steuerperiode 2014, wegen periode 2014, wegen 
der Sperrfristverletzung durch den Verkauf der Aktien, ein Nachsder Sperrfristverletzung durch den Verkauf der Aktien, ein Nachsteuerverfahren teuerverfahren gemäss gemäss 
Art. 158 und 159 StG resp. Art. 151 Art. 158 und 159 StG resp. Art. 151 –– 153 DBG vor. Die Besteuerung erfolgt 153 DBG vor. Die Besteuerung erfolgt auf die auf die 
vorhandenen stillen Reserven im Zeitpunkt der Umwandlung.vorhandenen stillen Reserven im Zeitpunkt der Umwandlung.
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USTR II – Liquidationsgewinne

Fallbeispiel Nr. 8 Fallbeispiel Nr. 8 –– Umwandlung einer EF in eine AGUmwandlung einer EF in eine AG

Fragen:Fragen:

a)a) Kann Herr Bodenmüller rückwirkend von den neuen ges etzlichen Kann Herr Bodenmüller rückwirkend von den neuen ges etzlichen 
Bestimmungen bezüglich des Liquidationsgewinnes pro fitieren?Bestimmungen bezüglich des Liquidationsgewinnes pro fitieren?

b) b) Falls ja, müssen die getätigten Einkäufe in den Jah ren 2015 und Falls ja, müssen die getätigten Einkäufe in den Jah ren 2015 und 2016 für die 2016 für die 
Berechnung des fiktiven Einkaufs mitberücksichtigt werden?Berechnung des fiktiven Einkaufs mitberücksichtigt werden?
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USTR II – Liquidationsgewinne

Fallbeispiel Nr. 8 Fallbeispiel Nr. 8 –– Umwandlung einer EF in eine AGUmwandlung einer EF in eine AG

Lösungsvorschlag:Lösungsvorschlag:

a) a) Ja, weil die Bedingungen im Zeitpunkt der Umwandlung erfüllt sinJa, weil die Bedingungen im Zeitpunkt der Umwandlung erfüllt sind (Aufgabe der d (Aufgabe der 
selbständigen Erwerbstätigkeit nach dem vollendeten 55. Altersjaselbständigen Erwerbstätigkeit nach dem vollendeten 55. Altersjahr).hr).

b) b) Ja, die getätigten Einkäufe nach der Umwandlung sind mitzuberückJa, die getätigten Einkäufe nach der Umwandlung sind mitzuberücksichtigen für die sichtigen für die 
Berechnung des fiktiven Einkaufs (Ziffer Nr. 2.3. des KS).Berechnung des fiktiven Einkaufs (Ziffer Nr. 2.3. des KS).
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USTR II – Liquidationsgewinne

Fallbeispiel Nr. 9 Fallbeispiel Nr. 9 –– ErbgangErbgang

Sachverhalt:Sachverhalt:

�������� Im Jahr 2011 stirbt Herr Jung unerwartet im 56. Altersjahr. Er bIm Jahr 2011 stirbt Herr Jung unerwartet im 56. Altersjahr. Er betrieb ein etrieb ein 
Juweliergeschäft in Form einer Einzelunternehmung. In seinem TesJuweliergeschäft in Form einer Einzelunternehmung. In seinem Testament hat er tament hat er 
als seine Erben zu je 50% seine 50als seine Erben zu je 50% seine 50--jährige Ehegattin und sein Jugendfreundjährige Ehegattin und sein Jugendfreund
Herr Klug, 53 Jahre alt, eingesetzt. Herr Klug, 53 Jahre alt, eingesetzt. 

�������� Die beiden Erben kümmern sich um die laufenden Geschäfte und liqDie beiden Erben kümmern sich um die laufenden Geschäfte und liquidieren in uidieren in 
ihrem Namen im nachfolgenden Jahr das Geschäft. ihrem Namen im nachfolgenden Jahr das Geschäft. 

�������� Neben der Liquidation des Geschäftes seines Freundes, übt Herr KNeben der Liquidation des Geschäftes seines Freundes, übt Herr Klug eine lug eine 
Tätigkeit als Steuerberater in Form einer Einzelunternehmung ausTätigkeit als Steuerberater in Form einer Einzelunternehmung aus. Herr Klug führt . Herr Klug führt 
diese selbständige Erwerbstätigkeit weiterhin aus. diese selbständige Erwerbstätigkeit weiterhin aus. 
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USTR II – Liquidationsgewinne

Fallbeispiel Nr. 9 Fallbeispiel Nr. 9 –– ErbgangErbgang

Fragen:Fragen:

a) a) Haben die Erben und besonders Herr Klug, das Recht der AnwendungHaben die Erben und besonders Herr Klug, das Recht der Anwendung der der 
Bestimmungen der Art. 33b Abs. 2 StG und Art. 37b D BG?Bestimmungen der Art. 33b Abs. 2 StG und Art. 37b D BG?

b) b) Falls ja, können sie einen fiktiven Einkauf in die Vorsorge geltFalls ja, können sie einen fiktiven Einkauf in die Vorsorge gelt end machen?end machen?
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USTR II – Liquidationsgewinne

Fallbeispiel Nr. 9 Fallbeispiel Nr. 9 –– ErbgangErbgang

Lösungsvorschlag:Lösungsvorschlag:

a) a) Die zwei Erben haben das Recht auf die Anwendung der BestimmungeDie zwei Erben haben das Recht auf die Anwendung der Bestimmungen, auch wenn n, auch wenn 
sie selber die Bedingungen, welche berechtigt zur verminderten Bsie selber die Bedingungen, welche berechtigt zur verminderten Besteuerung des esteuerung des 
Liquidationsgewinnes, nicht erfüllen. Für Herrn Klug ist die TatLiquidationsgewinnes, nicht erfüllen. Für Herrn Klug ist die Tatsache der Ausübung und sache der Ausübung und 
Weiterführung einer selbständigen Erwerbstätigkeit nicht relevanWeiterführung einer selbständigen Erwerbstätigkeit nicht relevant. t. 

Denn entscheidend ist die Situation des Erblassers. Wenn dieser Denn entscheidend ist die Situation des Erblassers. Wenn dieser im Zeitpunkt seines im Zeitpunkt seines 
Ablebens die Voraussetzungen erfüllt hat, übernehmen die Erben dAblebens die Voraussetzungen erfüllt hat, übernehmen die Erben den Anspruch auf die en Anspruch auf die 
privilegierte Besteuerung des Liquidationsgewinns gemäss Art. 33privilegierte Besteuerung des Liquidationsgewinns gemäss Art. 33b Abs. 2 StG undb Abs. 2 StG und
Art. 37b DBG (Ziffer 6.2.1 des KS).Art. 37b DBG (Ziffer 6.2.1 des KS).

b) b) Gemäss den Bestimmungen des Art. 11 Abs. 4 der LGBV kann ein fikGemäss den Bestimmungen des Art. 11 Abs. 4 der LGBV kann ein fiktiver Einkauf von tiver Einkauf von 
den Erben nicht geltend gemacht werden (Ziffer 6.2.1 des KS).den Erben nicht geltend gemacht werden (Ziffer 6.2.1 des KS).

�������� Folglich sind die stillen Reserven separat zum Satz von 1/5 des Folglich sind die stillen Reserven separat zum Satz von 1/5 des Betrages bei der Betrages bei der 
Direkten Bundessteuer zu besteuern (mind. 2%) und für die KST/GSDirekten Bundessteuer zu besteuern (mind. 2%) und für die KST/GST mit einem T mit einem 
Abschlag von 50% (Art. 63 Abs. 3 StG).Abschlag von 50% (Art. 63 Abs. 3 StG).
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USTR II – Liquidationsgewinne

Fallbeispiel Nr. 9 Fallbeispiel Nr. 9 –– ErbgangErbgang

Variante:Variante:

�������� Gleicher Fall wie vorheriger, ausser dass die Erben Handlungen vGleicher Fall wie vorheriger, ausser dass die Erben Handlungen vornehmen um ornehmen um 
den Betrieb fortzuführen. Sie investieren in eine Werbekampagne den Betrieb fortzuführen. Sie investieren in eine Werbekampagne und kaufen die und kaufen die 
neue Kollektion 2012 ein.neue Kollektion 2012 ein.

�������� Ende 2012 liquidieren sie jedoch das Geschäft.Ende 2012 liquidieren sie jedoch das Geschäft.

Frage:Frage:

�������� Haben die Erben Anspruch auf die Anwendung der neue n gesetzlicheHaben die Erben Anspruch auf die Anwendung der neue n gesetzliche n n 
Bestimmungen der Art. 33b Abs. 2 StG und Art. 37b D BG?Bestimmungen der Art. 33b Abs. 2 StG und Art. 37b D BG?
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USTR II – Liquidationsgewinne

Fallbeispiel Nr. 9 Fallbeispiel Nr. 9 –– ErbgangErbgang

Lösungsvorschlag:Lösungsvorschlag:

�������� Bei dieser Variante ist es offensichtlich, dass die Erben HandluBei dieser Variante ist es offensichtlich, dass die Erben Handlungen vornehmen, ngen vornehmen, 
welche über die Erfüllung der im Erbfall bestandenen Verpflichtuwelche über die Erfüllung der im Erbfall bestandenen Verpflichtungen hinausgehen.ngen hinausgehen.

�������� Sie führen also die selbständige Erwerbstätigkeit weiter und sieSie führen also die selbständige Erwerbstätigkeit weiter und sie können nicht mehr können nicht mehr 
an Stelle des Erblassers die Liquidationsgewinnbesteuerung gemäsan Stelle des Erblassers die Liquidationsgewinnbesteuerung gemäss den s den 
Bestimmungen der Art. 33b Abs. 2 StG und Art. 37b DBG geltend maBestimmungen der Art. 33b Abs. 2 StG und Art. 37b DBG geltend machen. chen. 

�������� Da sie selber die Bedingungen nicht erfüllen (denn sie sind nichDa sie selber die Bedingungen nicht erfüllen (denn sie sind nicht mind. 55 Jahre t mind. 55 Jahre 
alt) ist die Anwendung der oben stehenden Bestimmungen ausgeschlalt) ist die Anwendung der oben stehenden Bestimmungen ausgeschlossenossen
(Ziffer 6.3 des KS). (Ziffer 6.3 des KS). 

�������� In Bezug auf die KST/GST wird jedoch die separate Besteuerung miIn Bezug auf die KST/GST wird jedoch die separate Besteuerung mit einem t einem 
Abschlag von 50% (Art. 63 Abs. 3 StG) angewendet. Abschlag von 50% (Art. 63 Abs. 3 StG) angewendet. 
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USTR II – Liquidationsgewinne

Fragen ?Fragen ?

USTR II
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USTR II – Liquidationsgewinne

Besten Dank für Besten Dank für 
Ihre Ihre 

AufmerksamkeitAufmerksamkeit


